
Das Glück besteht nicht darin, dass du tun kannst, was du willst, sondern darin, dass du immer willst, was du tust. 
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1. TERMINSACHE 30.6.2014: Sperrvermerk für Kirchensteuer bei der 

Abgeltungsteuer 
 

Zum 1.1.2015 wird ein „automatisiertes Verfahren“ zum Abzug von Kirchensteuer auf abgeltend be-

steuerte Kapitalerträge eingerichtet. Entsprechend muss z. B. die GmbH, aber auch die AG oder Genos-

senschaft zur Vorbereitung des automatischen Abzugs der Kirchensteuer auf Abgeltungsteuer einmal 

jährlich beim Bundeszentralamt für Steuern die Religionszugehörigkeit aller Anteilseigner – bzw. Kre-

ditinstitute und Versicherungen aller Kunden – abfragen und auf Basis der bereitgestellten Informatio-

nen die auf die Abgeltungsteuer entfallende Kirchensteuer einbehalten und an das Finanzamt abführen. 

 

Wer seine Konfession nicht weitergeben will, sollte bis zum 30.6.2014 einen Sperrvermerk beim Bun-

deszentralamt für Steuern beantragen. Die kirchensteuerlichen Pflichten sind in diesem Fall direkt ge-

genüber dem Fiskus über die Einkommensteuererklärung zu erfüllen. Diese Steuerpflichtigen müssen 

also wie bisher eine Steuererklärung abgeben und die Anlage KAP ausfüllen. 

 

Anmerkung: Bei der GmbH sind die Abfragen zum Kirchensteuer-Abzugsverfahren zu allen GmbH-

Gesellschaftern erstmals zwischen dem 1.9.2014 und dem 31.10.2014 vorzunehmen, um ein Haftungs-

risiko für nicht einbehaltene Kirchensteuer auf Gewinnausschüttungen ab 1.1.2015 zu vermeiden. Die-

ser Abruf ist auch bei einer Ein-Mann-GmbH vorzunehmen, wenn der Gesellschafter einen Sperrver-

merk beantragt hat. 

 

 

2. Strafbefreiende Selbstanzeige 

 

Die Finanzminister der Länder haben sich am 27.3.2014 für die Beibehaltung der strafbefreienden 

Selbstanzeige bei Steuerhinterziehungen ausgesprochen. Die Voraussetzungen, um Straffreiheit zu er-

langen, sollen jedoch weiter verschärft werden.  

 

Danach sehen die Planungen vor den strafrechtlichen Berichtigungszeitraum für alle Fälle der Steuer-

hinterziehung auf 10 Jahre auszuweiten. In Fällen einfacher Steuerhinterziehung waren es bisher nur 

5 Jahre. Der Strafzuschlag (Aufschlag auf die Steuerschuld) soll ab einem Hinterziehungsvolumen von 

50.000 € von bislang 5 % auf 10 % erhöht werden.  

 

Außerdem sieht die Einigung vor, dass die sofortige Entrichtung der Hinterziehungszinsen von 6 % pro 

Jahr künftig eine „zusätzliche Wirksamkeitsvoraussetzung“ für die Selbstanzeige sein soll. Geprüft 

werden müssen nach Angaben der Bundesregierung noch einige Punkte wie die Möglichkeit von Zu-

schlägen unterhalb eines Hinterziehungsvolumens von 50.000 € sowie die Möglichkeit einer Obergren-

ze für die Wirksamkeit einer Selbstanzeige. 

 

 

3. Umwandlung eines alten (400-€-)Minijobs in einen neuen (450-€-)Minijob 
 

Erhöht der Arbeitgeber bei einem vor dem 1.1.2013 aufgenommenen 400-€-Minijob das regelmäßige 

monatliche Arbeitsentgelt auf mehr als 400 € bis 450 €, handelt es sich um einen rentenversicherungs-

pflichtigen Minijob nach neuem Recht. Hierbei gilt Folgendes zu beachten. 

 

Nicht gewünschte Beitragszahlung zur Rentenversicherung: Der Minijobber kann sich von der Ren-

tenversicherungspflicht befreien lassen. Der Antrag wirkt höchstens bis zum Ersten des Monats zurück, 

in dem der Antrag beim Arbeitgeber eingegangen ist. 

 

Meldepflicht des Arbeitgebers: Der Arbeitgeber ist verpflichtet, der Minijob-Zentrale die Befreiung 

innerhalb von 6 Wochen (42 Kalendertagen) nach Eingang des Befreiungsantrages des Arbeitnehmers 

mitzuteilen. Dies gilt auch für die Fälle, in denen Arbeitgeber das regelmäßige monatliche Arbeitsent-

gelt auf mehr als 400 € anheben beziehungsweise bereits angehoben haben. Wird der Antrag auf Be-



freiung von der Rentenversicherungspflicht später gemeldet, wirkt die Befreiung von der Rentenversi-

cherungspflicht erst nach Ablauf des Kalendermonats, der dem Kalendermonat des Eingangs folgt.  

 

Kein Beitragsgruppenwechsel: In Fällen, in denen eine bisher rentenversicherungsfreie Beschäftigung 

nahtlos in eine von der Rentenversicherungspflicht befreite Beschäftigung übergeht, ändert sich die 

bestehende Beitragsgruppe „5“ in der Rentenversicherung nicht. Es ist aber gesetzlich festgelegt, dass 

das Beschäftigungsverhältnis zum Ablauf des Kalendermonats vor der Erhöhung des Verdienstes auf 

mehr als 400 € mit dem Meldegrund „33“ abgemeldet und mit Beginn des folgenden Kalendermonats 

mit dem Meldegrund „13“ wieder angemeldet wird. Meldungen per Papierbeleg können mit dem For-

mular „Anzeige der Befreiung von der Rentenversicherungspflicht“ erfolgen. Eine Kopie dieser Mel-

dung muss der Arbeitgeber mit den Entgeltunterlagen aufbewahren.  

 

Wird in Entgelterhöhungsfällen bis Juni 2014 die Meldung der Befreiung von der Rentenversi-

cherungspflicht im Fall der Entgelterhöhung auf über 400 € vom Arbeitgeber versäumt, ist es 

entscheidend, ob im Monat der Erhöhung des regelmäßigen Entgelts auf mehr als 400 € ein Be-

freiungsantrag vom Arbeitnehmer beim Arbeitgeber vorlag.  

 

Wichtig: Es besteht die Verpflichtung, auch für bereits beendete Beschäftigungsverhältnisse entspre-

chende Korrekturen vorzunehmen.  

 

 

4. Anforderungen an die Rechnungserstellung - hier Leistungsbeschreibung 
 

Zum Vorsteuerabzug berechtigt ist nur, wer eine Rechnung i. S. des Umsatzsteuergesetzes besitzt, in 

der u. a. der Umfang und die Art der sonstigen Leistung angegeben ist. Solche Leistungsbeschreibun-

gen sind erforderlich, um die Erhebung der Umsatzsteuer und ihre Überprüfung durch die Finanzver-

waltung zu sichern. Bei Betriebsprüfungen schaut das Finanzamt immer genauer hin. Werden Rech-

nungen nicht ordnungsgemäß ausgestellt, versagt der Fiskus den Vorsteuerabzug. 

 

In einem vor dem Bundesfinanzhof (BFH) ausgefochtenen Streitfall hatte ein Steuerpflichtiger Rech-

nungen erhalten, die zur Beschreibung der ihm gegenüber erbrachten Dienstleistung ausdrücklich auf 

bestimmte Vertragsunterlagen verwiesen. Diese Vertragsunterlagen waren den Rechnungen allerdings 

nicht beigefügt. Das Finanzamt (FA) versagte den Abzug der Vorsteuerbeträge mit der Begründung, 

dass es in den Rechnungen an einer hinreichenden Leistungsbeschreibung für die erbrachten Dienstleis-

tungen fehlt. Daran ändert auch die Bezugnahme auf bestimmte Vertragsunterlagen nichts, weil diese 

Unterlagen den Rechnungen nicht beigefügt worden sind. 

 

Mit Urteil vom 16.1.2014 entschied der BFH jedoch, dass zur Identifizierung einer abgerechneten Leis-

tung in der Rechnung auf andere Geschäftsunterlagen verwiesen werden kann, ohne dass diese Unterla-

gen der Rechnung beigefügt sein müssen. Eine Rechnung muss Angaben tatsächlicher Art enthal-

ten, welche die Identifizierung der abgerechneten Leistungen ermöglicht. Dazu können andere 

Geschäftsunterlagen herangezogen werden. Voraussetzung ist dabei lediglich, dass die Rechnung 

selbst auf diese anderen Unterlagen verweist und diese eindeutig bezeichnet. Solche Vertragsunter-

lagen müssen zwar existent, aber den Rechnungen nicht beigefügt sein. Das FA muss daher ordnungs-

gemäß in Bezug genommene Vertragsunterlagen bei der Überprüfung der Leistungsbeschreibung be-

rücksichtigen. 

 

Bitte beachten Sie! Eine allgemeine Beschreibung von Leistungen in einer Rechnung wie z. B. „Tro-

ckenbauarbeiten“, „EDV-Leistungen“, „Fliesenarbeiten“ oder „Beratungsleistung“ genügen allein nicht 

den Anforderungen an die Leistungsbeschreibung in einer zum Vorsteuerabzug geeigneten Rechnung, 

denn durch derartige Bezeichnungen wird eine mehrfache Abrechnung der damit verbundenen Leistun-

gen nicht ausgeschlossen. 

 
 



5. Schuldzinsen als Werbungskosten nach Veräußerung des Wohngrundstücks 
 

Nach einer Entscheidung des Finanzgerichts Niedersachsen (FG) können Schuldzinsen für einen Bau-

kredit auch nach dem Verkauf der vermieteten Immobilie – unter bestimmten Voraussetzungen – steu-

erlich geltend gemacht werden. 

 

Werbungskosten sind steuerlich ansetzbare Aufwendungen zur Erwerbung, Sicherung und Erhaltung 

der Einnahmen. Hierzu zählen auch Schuldzinsen, soweit diese mit einer Einkunftsart, vorliegend den 

Einkünften aus Vermietung und Verpachtung, im wirtschaftlichen Zusammenhang stehen. 

 

Mit der erstmaligen Verwendung einer Darlehensvaluta zur Anschaffung eines Vermietungsobjektes 

wird die maßgebliche Verbindlichkeit diesem Verwendungszweck – Vermietung und Verpachtung – 

unterstellt. Nach den früher in der Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs vertretenen Grundsätzen be-

stand der Zweck jedenfalls solange fort, bis die Vermietungsabsicht aufgegeben wurde und die Vermie-

tungstätigkeit endete, mit der Konsequenz, dass die auf das Darlehen gezahlten Schuldzinsen nach Ende 

der Vermietungstätigkeit grundsätzlich nicht mehr als Werbungskosten anerkannt wurden - und zwar 

auch dann nicht, wenn der Erlös aus der Veräußerung eines zuvor zur Vermietung genutzten Grund-

stücks nicht ausreichte, um das ursprünglich zur Anschaffung des Grundstücks aufgenommene Darle-

hen abzulösen. 

 

Nach Auffassung des FG wird durch eine Veräußerung des Vermietungsobjekts – außerhalb des Speku-

lationszeitraums – der wirtschaftliche Zusammenhang der nachträglichen Schuldzinsen zu den ur-

sprünglichen durch Vermietung und Verpachtung veranlassten Aufwendungen nicht aufgehoben, so-

dass auch diese Zinsaufwendungen als Werbungskosten bei den Einkünften aus Vermietung und Ver-

pachtung berücksichtigt werden können. Das gilt nicht, wenn die Schuldzinsen auf Verbindlichkeiten 

entfallen, die durch den Veräußerungspreis des Immobilienobjektes hätten getilgt werden können. 

 

Anmerkung: Nach Auffassung der Finanzverwaltung kommt eine Berücksichtigung der Schuldzinsen 

außerhalb der Spekulationsfrist nicht in Betracht. Wegen der grundsätzlichen Bedeutung wurde die 

Revision zum Bundesfinanzhof zugelassen. Betroffene Steuerpflichtige sollten deshalb unter Hinweis 

auf das dort anhängige Verfahren Einspruch einlegen. 

 

 

6. Kosten für ein häusliches Arbeitszimmer aufteilbar? 
 

Können Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer nur steuerlich geltend gemacht werden, wenn 

der jeweilige Raum (nahezu) ausschließlich für betriebliche/berufliche Zwecke genutzt wird oder kön-

nen diese Aufwendungen entsprechend der jeweiligen Nutzung aufgeteilt werden? Der IX. Senat des 

Bundesfinanzhofs (BFH) hat mit Beschluss vom 21.11.2013 diese Rechtsfragen dem Großen Senat des 

BFH zur Entscheidung vorgelegt. 

 

Im zu entscheidenden Fall bewohnt ein Steuerpflichtiger ein Einfamilienhaus, in dem sich auch ein – 

mit einem Schreibtisch, Büroschränken, Regalen sowie einem Computer ausgestattetes – sog. „häusli-

ches“ Arbeitszimmer befindet. Von seinem Arbeitszimmer aus verwaltet er 2 in seinem Eigentum ste-

hende vermietete Mehrfamilienhäuser. Die Kosten für das Arbeitszimmer machte der Vermieter bei 

seinen Einkünften aus der Vermietung der Mehrfamilienhäuser geltend. Das Finanzamt ließ die Kosten 

nicht zum Abzug zu, da sog. gemischte Aufwendungen für ein häusliches Arbeitszimmer nach der ge-

setzlichen Regelung nicht abgezogen werden dürften. 

 

Nach den Feststellungen des Finanzgerichts (FG) hat der Kläger nachweislich das Arbeitszimmer zu 60 

% zur Erzielung von Einkünften aus Vermietung und Verpachtung genutzt. Das FG hat daher entschie-

den, dass der Kläger 60 % des von ihm geltend gemachten Aufwands als Werbungskosten geltend ma-

chen kann. Es wendet damit die Rechtsprechung des Großen Senats aus dem Jahr 2009, wonach für 

Aufwendungen, die sowohl berufliche/betriebliche als auch privat veranlasste Teile enthalten (gemisch-



te Aufwendungen), kein allgemeines Aufteilungs- und Abzugsverbot normiert ist, auch auf das häusli-

che Arbeitszimmer an. 

 

Der vorlegende IX. Senat folgt dem. Er geht davon aus, dass Aufwendungen für abgeschlossene häusli-

che Arbeitszimmer, die (in zeitlicher Hinsicht) nur teilweise beruflich bzw. betrieblich genutzt werden, 

aufzuteilen sind.  

 

 

7. TERMINSACHE Die Zuordnung eines gemischt genutzten Gebäudes zum 

Unternehmen muss „zeitnah“ sein! 
 

Ein Unternehmer kann die gesetzlich geschuldete Umsatzsteuer für Lieferungen und sonstige Leistun-

gen, die von einem anderen Unternehmer für sein Unternehmen ausgeführt worden sind, als Vorsteuer 

abziehen. Für das Unternehmen wird eine Leistung nur bezogen, wenn sie zur (beabsichtigten) Ver-

wendung für Zwecke einer nachhaltigen und gegen Entgelt ausgeübten Tätigkeit bezogen wird, die im 

Übrigen steuerpflichtig sein muss, damit der Vorsteuerabzug nicht ausgeschlossen ist. 

 

Ist ein Gegenstand - ein hergestelltes Einfamilienhaus - sowohl für den unternehmerischen Be-

reich als auch für den nicht unternehmerischen privaten Bereich des Unternehmers vorgesehen 

(gemischte Nutzung), wird der Gegenstand nur dann für das Unternehmen bezogen, wenn und 

soweit der Unternehmer ihn seinem Unternehmen zuordnet. 

 

Die Zuordnung eines Gegenstands zum Unternehmen erfordert eine durch Beweisanzeichen ge-

stützte Zuordnungsentscheidung des Unternehmers, die zeitnah zu dokumentieren ist. Dabei ist 

die Geltendmachung des Vorsteuerabzugs regelmäßig ein gewichtiges Indiz für, die Unterlassung eines 

möglichen Vorsteuerabzugs ein ebenso gewichtiges Indiz gegen die Zuordnung eines Gegenstands zum 

Unternehmen. Auch die bilanzielle und ertragsteuerrechtliche Behandlung kann ggf. ein Indiz für die 

umsatzsteuerrechtliche Behandlung sein. Gibt es keine Beweisanzeichen für eine Zuordnung zum Un-

ternehmen, kann diese nicht unterstellt werden! 

 

Der BFH hat in mehreren Entscheidungen geklärt, dass die Zuordnungsentscheidung spätestens und mit 

endgültiger Wirkung in einer „zeitnah“ erstellten Umsatzsteuererklärung für das Jahr, in das der Leis-

tungsbezug fällt, nach außen dokumentiert werden kann. Der letztmögliche Zeitpunkt hierfür ist der 

31. Mai des Folgejahres. 

 

 

8. Bundesregierung beschließt Mindestlohn 
 

Deutschland bekommt zum 1.1.2015 einen allgemeinen gesetzlichen Mindestlohn von brutto 8,50 € je 

Zeitstunde. Auf diesen Mindestlohn haben alle Arbeitnehmer Anspruch gegenüber ihrem Arbeitgeber. 

Abweichungen vom gesetzlichen Mindestlohn sind durch Tarifverträge auf Branchenebene bis 

31.12.2016 möglich. Diese müssen über das Arbeitnehmer-Entsendegesetz allgemeinverbindlich ge-

macht werden. Der Mindestlohn wird ab 2018 jährlich angepasst. Er gilt jedoch nicht für: 
 

 Langzeitarbeitslose in den ersten 6 Monaten ihrer Beschäftigung  

 Jugendliche unter 18 Jahren ohne abgeschlossene Berufsausbildung  

 Praktikanten, die ein Pflichtpraktikum nach Schul-, Ausbildungs- oder Studienordnung leisten 

 Praktikanten, die ein Orientierungs-Praktikum von bis zu 6 Wochen vor Berufsausbildung oder Stu-

dium leisten bzw. die ein Praktikum von bis zu 6 Wochen begleitend zu einer Berufs- oder Hoch-

schulausbildung leisten 
 

Konsequenzen: Sofern sich durch die gesetzliche Festlegung des Mindestlohns die Bruttobezüge der 

Arbeitnehmer erhöhen, führt das auch zu Erhöhungen der gesamten Lohnnebenkosten. Entsprechend 

sollte – insbesondere bei lohnintensiven Betrieben – zwingend geprüft werden, inwieweit eine Anpas-

sung der Preise ab dem Jahr 2015 erforderlich wird, um die Kosten im Griff zu behalten. 

 



 

9. Beitragsrecht der Krankenkassen wird ab 2015 neu geregelt 
 

Das neue Finanzierungsmodell der gesetzlichen Krankenversicherung sieht zunächst vor, dass der all-

gemeine Beitragssatz ab 2015 um  

0,9 %-Punkte gesenkt und damit auf 14,6 % festgesetzt wird. Bezogen auf den allgemeinen Beitragssatz 

bleibt der Arbeitgeberanteil damit unverändert bei 7,3 % gesetzlich festgeschrieben. Für Arbeitnehmer 

reduziert sich ihr Beitragsanteil von bisher 8,2 auf ebenfalls 7,3 %. Damit entfällt der bislang in dem 

allgemeinen Beitragssatz enthaltene, allein von den Mitgliedern aufzubringende Beitragsanteil von 0,9 

%-Punkten. Dieser soll zukünftig in die einkommensbezogenen Zusatzbeitragssätze einfließen, die die 

einzelnen Krankenkassen anstelle der bisherigen einkommensunabhängigen, pauschalen Zusatzbeiträge 

individuell in ihren Satzungen festsetzen können. Die einkommensbezogenen Zusatzbeiträge sind von 

den Mitgliedern allein zu tragen. 

 

Sie sollen im sog. Quellenabzugsverfahren von den jeweiligen beitragsabführenden Stellen gezahlt 

werden. Sofern die Krankenkassen einen Zusatzbeitragssatz festgelegt haben, sind die Zusatzbeiträge 

von den Arbeitgebern direkt vom jeweiligen Arbeitsentgelt einzubehalten und zusammen mit den Bei-

tragsanteilen aus dem allgemeinen Beitragssatz an die Einzugsstellen zu zahlen. 

 

Diejenigen Mitglieder, die beitragsfrei in der gesetzlichen Krankenversicherung versichert sind, bleiben 

auch vom Zusatzbeitrag ausgenommen. Beitragsfreiheit besteht für die Dauer des Anspruchs auf Kran-

kengeld, Mutterschaftsgeld oder des Bezuges von Elterngeld, wobei sich die Beitragsfreiheit nur auf 

diese Leistungen erstreckt. 

 

 

10.  Schwarzarbeit wird nicht bezahlt 
 

Der Bundesgerichtshof (BGH) hat in seinem Urteil vom 10.4.2014 entschieden, dass ein Unternehmer, 

der bewusst gegen das Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz (SchwarzArbG) verstoßen hat, für seine 

Werkleistung keinerlei Bezahlung verlangen kann.  

 

Im entschiedenen Fall beauftragte ein Auftraggeber einen Unternehmer mit der Ausführung von Elekt-

roinstallationsarbeiten. Vereinbart wurde ein Werklohn von 13.800 € einschließlich Umsatzsteuer so-

wie eine weitere Barzahlung von 5.000 €, für die keine Rechnung gestellt werden sollte. Der Unter-

nehmer hat die Arbeiten ausgeführt, der Auftraggeber entrichtete jedoch die vereinbarten Beträge nur 

teilweise.  

 

Die Richter des BGH führten in ihrer Begründung aus, dass sowohl der Unternehmer als auch der Auf-

traggeber bewusst gegen das SchwarzArbG verstoßen haben, indem sie vereinbarten, dass für die über 

den schriftlich festgelegten Werklohn hinaus vereinbarte Barzahlung von 5.000 € keine Rechnung ge-

stellt und keine Umsatzsteuer gezahlt werden sollte. Der gesamte Werkvertrag ist damit wegen Ver-

stoßes gegen ein gesetzliches Verbot nichtig, so dass ein vertraglicher Werklohnanspruch nicht 

gegeben ist. 

 

Des Weiteren führte der BGH aus, dass dem Unternehmer auch kein Anspruch auf Ausgleich der Be-

reicherung des Auftraggebers zusteht, die darin besteht, dass er die Werkleistung erhalten hat. Zwar 

kann ein Unternehmer, der aufgrund eines nichtigen Vertrags Leistungen erbracht hat, von dem Bestel-

ler grundsätzlich die Herausgabe dieser Leistungen, und wenn dies nicht möglich ist, Wertersatz ver-

langen. Dies gilt jedoch nicht, wenn er mit seiner Leistung gegen ein gesetzliches Verbot verstoßen hat.  

 

Der Anwendung dieser Regelung stehen die Grundsätze von Treu und Glauben nicht entgegen. Die 

Durchsetzung der vom Gesetzgeber mit dem SchwarzArbG verfolgten Ziele, die Schwarzarbeit effektiv 

einzudämmen, erfordert nach Auffassung des BGH eine strikte Anwendung dieser Vorschrift. 

 

 



11. Elternunterhalt bei einseitigem Kontaktabbruch des Unterhaltsberechtigten 
 

Der Bundesgerichtshof hat in seinem Beschluss vom 12.2.2014 entschieden, dass ein vom Unterhalts-

berechtigten ausgehender einseitiger Kontaktabbruch gegenüber seinem volljährigen Sohn für eine 

Verwirkung seines Anspruchs auf Elternunterhalt allein regelmäßig nicht ausreicht.  

 

Diesem Beschluss lag folgender Sachverhalt zugrunde: Die Eltern eines 1953 geborenen Mannes trenn-

ten sich 1971. Die Ehe wurde noch im selben Jahr geschieden. Der Sohn verblieb im Haushalt seiner 

Mutter und hatte anfangs noch einen losen Kontakt zu seinem Vater. Nach Erreichen des Abiturs im 

Jahr 1972 brach der Kontakt des volljährigen Sohnes zu seinem 1923 geborenen Vater ab. Dieser be-

stritt seinen Lebensunterhalt als Rentner aus den Erträgen einer Lebensversicherung sowie einer gerin-

gen Altersrente. 1998 errichtete er ein notarielles Testament, in dem er seine Bekannte zur Erbin ein-

setzte. Zudem bestimmte er, dass der Sohn nur den „strengsten Pflichtteil“ erhalten solle. Erläuternd 

führte der Vater in dem Testament aus, dass zu seinem Sohn seit rund 27 Jahren kein Kontakt mehr 

bestehe. Im April 2008 verzog der Vater in eine Heimeinrichtung. Er starb im Februar 2012. Das zu-

ständige Sozialamt nahm den Sohn im Hinblick auf die seinem Vater in der Zeit von Februar 2009 bis 

Januar 2012 nach dem Sozialgesetzbuch erbrachten Leistungen in Anspruch.  

 

Nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch sind Eltern und Kinder einander Beistand und Rücksicht 

schuldig. Ein vom unterhaltsberechtigten Elternteil ausgehender Kontaktabbruch stellt wegen 

der darin liegenden Verletzung dieser Verpflichtung zwar regelmäßig eine Verfehlung dar. Sie 

führt aber nur bei Vorliegen weiterer Umstände, die das Verhalten des Unterhaltsberechtigten 

auch als schwere Verfehlung erscheinen lassen, zur Verwirkung des Elternunterhalts.  

 

Solche Umstände wurden im vorliegenden Fall nicht festgestellt. Zwar mag der Vater durch sein Ver-

halten das familiäre Band zu seinem volljährigen Sohn aufgekündigt haben. Andererseits hat er sich in 

den ersten 18 Lebensjahren seines Sohnes um diesen gekümmert. Er hat daher gerade in der Lebens-

phase, in der regelmäßig eine besonders intensive elterliche Fürsorge erforderlich ist, seinen Eltern-

pflichten im Wesentlichen genügt. Die Errichtung des Testaments selbst stellt keine Verfehlung dar, 

weil der Vater insoweit lediglich von seinem Recht auf Testierfreiheit Gebrauch gemacht hat.  

 

 

12.  Keine Belehrungspflicht des Versicherers bei Arglist des 

Versicherungsnehmers  
 

Der Bundesgerichtshof (BGH) hat mit Urteil vom 12.4.2014 entschieden, dass der Versicherer, selbst 

wenn er über die möglichen Folgen von Falschangaben nicht ausreichend belehrt hat, zum Rücktritt 

vom Versicherungsvertrag berechtigt ist, wenn der Versicherungsnehmer oder der für ihn handelnde 

Makler arglistig falsche Angaben im Antrag gemacht hat.   

 

Im entschiedenen Fall stellte ein Mann, der zuvor mit einem Versicherungsvermittler einen Maklerver-

trag geschlossen hatte, im Jahr 2010 bei dem Versicherer einen Antrag auf Abschluss einer Kranken- 

und Pflegeversicherung. Dort waren die Fragen nach Krankheiten und Beschwerden mit „nein“ beant-

wortet worden. Die Versicherung stellte hierauf einen Versicherungsschein aus. Mit Schreiben vom 

22.9.2011 erklärte sie den Rücktritt vom Vertrag, weil der Versicherungsnehmer ihr verschiedene er-

hebliche Erkrankungen verschwiegen hatte. Später erklärte sie noch die Anfechtung ihrer Vertragser-

klärung wegen arglistiger Täuschung. 

 

Nach Auffassung des BGH kann sich der arglistig handelnde Versicherungsnehmer  nicht auf eine Ver-

letzung der Pflicht des Versicherers, ihn über die Folgen einer Anzeigepflichtverletzung zu belehren, 

berufen. Der Versicherer kann im Falle einer arglistigen Täuschung durch den Versicherungs-

nehmer auch dann vom Vertrag zurücktreten, wenn er den Versicherungsnehmer im Antrags-

formular entgegen den Anforderungen aus dem Versicherungsvertragsgesetz nicht oder nicht 

ausreichend belehrt hat.  

 



Der Versicherungsnehmer kann sich ferner auch nicht darauf berufen, er habe gegenüber dem Versiche-

rungsmakler wahrheitsgemäße Angaben gemacht. Vielmehr muss er sich grundsätzlich das arglistige 

Verhalten des Maklers zurechnen lassen.   

 

 

13.  Halteverbot – keine Wartezeit vor dem Abschleppen 
 

Das Bundesverwaltungsgericht hat am 9.4.2014 entschieden, dass eine kostenpflichtige Abschlepp-

maßnahme bei einem Fahrzeug, das verbotswidrig an einem mit einem absoluten Halteverbot ausge-

schilderten Taxenstand-Verkehrszeichen abgestellt wurde, regelmäßig auch ohne Einhaltung einer be-

stimmten Wartezeit eingeleitet werden darf. 

 

Im entschiedenen Fall stellte am 2.7.2011 ein mit der Überwachung des ruhenden Verkehrs beauftragter 

Stadtbediensteter um 19.30 Uhr fest, dass ein Reisebus auf einem ausgeschilderten Taxenstand abge-

stellt und dessen Fahrer nicht im Fahrzeug oder dessen Umgebung anzutreffen war. Nachdem er einmal 

vergeblich versucht hatte, den Reisebusunternehmer über eine im Reisebus ausgelegte Mobilfunknum-

mer telefonisch zu erreichen, ordnete er das Abschleppen des Busses an. Gegen 19.40 Uhr erschien der 

Fahrer am Reisebus und fuhr ihn wenig später weg. Daraufhin wurde die Abschleppmaßnahme noch 

vor dem Eintreffen des bestellten Abschleppfahrzeugs um 19.42 Uhr abgebrochen. Mit Bescheid vom 

25.11.2011 machte die Stadt gegenüber dem Busunternehmen Kosten in Höhe von ca. 500 € geltend. 

Dieser Betrag setzte sich aus den vom Abschleppunternehmen in Rechnung gestellten Kosten für die 

Leerfahrt sowie Verwaltungsgebühren und Zustellkosten zusammen. 

 

Wenn ein Fahrzeug entgegen dem sich aus einem Verkehrszeichen ergebenden absoluten Halteverbot 

an einem Taxenstand abgestellt wird, widerspricht es nicht dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz, wenn 

dessen Abschleppen auch ohne die Einhaltung einer bestimmten Wartefrist angeordnet wird. Nach 

Maßgabe der konkreten Umstände des Einzelfalls kann es allerdings ausnahmsweise dann geboten sein, 

mit der Einleitung der Abschleppmaßnahme abzuwarten, etwa wenn zum Zeitpunkt der Entscheidung 

über die Abschleppanordnung konkrete Anhaltspunkte dafür ersichtlich sind, dass der Verantwortliche 

kurzfristig wieder am Fahrzeug erscheinen und es unverzüglich selbst entfernen wird. Das war hier 

nicht der Fall. Zwar hatte der Unternehmer seine Mobilfunknummer im Bus hinterlegt, doch war er bei 

dem vom Stadtbediensteten unternommenen Versuch der telefonischen Kontaktaufnahme nicht erreich-

bar. 

 

 

14.  Dienstwagen zur privaten Nutzung erhöht unterhaltspflichtiges Einkommen 
 

Wird einem unterhaltspflichtigen Arbeitnehmer ein Dienstwagen auch zur privaten Nutzung zu Verfü-

gung gestellt, erhöht sich sein unterhaltspflichtiges Einkommen in dem Umfang, in dem er eigene Auf-

wendungen für die Unterhaltung eines Pkw erspart. Das hat das Oberlandesgericht Hamm am 

10.12.2013 entschieden. 

 

Die Richter führten in ihrer Begründung aus, dass der Unterhaltspflichtige (hier Ehemann) insoweit 

einen monatlichen Nutzungsvorteil habe, der beim unterhaltspflichtigen Einkommen zu berücksichtigen 

sei. Dieses erhöht sich um den Betrag ersparter eigener Aufwendungen für die Unterhaltung eines Pkw, 

wenn einem Arbeitnehmer ein Dienstwagen auch zur privaten Nutzung zur Verfügung gestellt wird.  

 

 

15.  Ausübung von Gewerbe in einer Mietwohnung 
 

In einem vom Bundesgerichtshof (BGH) am 31.7.2013 entschiedenen Fall war der Mieter einer Woh-

nung Inhaber eines Gewerbebetriebs. Er gab gegenüber dem Gewerbeamt seit mehreren Jahren als Be-

triebsstätte seine Wohnadresse an. Unter dieser „Geschäftsadresse“ tritt er auch gegenüber Kunden auf.  

 



Der Vermieter der Wohnung mahnte den Mieter wegen unerlaubter gewerblicher Nutzung des zu 

Wohnzwecken vermieteten Einfamilienhauses vergeblich ab. Der Mieter hat sich darauf berufen, dass 

von seinem Betrieb bisher keine konkreten Störungen ausgegangen seien, weil er in dem gemieteten 

Einfamilienhaus in der Vergangenheit keine geschäftlichen Besuche von Mitarbeitern oder Kunden 

empfangen hatte. Außerdem stellte er die für seinen Betrieb benötigten Fahrzeuge nicht auf dem 

Wohngrundstück oder auf der Straße in der Nähe des Grundstücks ab, sondern ausschließlich auf einem 

dafür gesondert angemieteten Platz. 

 

Der BGH entschied jedoch, dass bei geschäftlichen Aktivitäten freiberuflicher oder gewerblicher Art, 

die nach außen in Erscheinung treten, eine Nutzung vorliegt, die der Vermieter – ohne entsprechende 

Vereinbarung – grundsätzlich nicht dulden muss. Eine ordentliche Kündigung von Seiten des Vermie-

ters ist demnach gerechtfertigt. 

 

 

16.  Leistungserfolg bei Kellerabdichtungen wegen Feuchtigkeit 
 

In einem vom Brandenburgischen Oberlandesgericht (OLG) entschiedenen Fall vom 13.2.2014 beauf-

tragte ein Hausbesitzer ein Fachunternehmen mit der Abdichtung des Kellers gegen aufsteigende 

Feuchtigkeit.  

 

Im Werkvertrag wurde Folgendes vereinbart: „In Auftrag gegeben wird eine Abdichtung über Oberkan-

te Erdreich bzw. über Oberkante Kellerbodenplatte gegen aufsteigende Feuchtigkeit, weitere Leistun-

gen werden nicht in Auftrag gegeben. ... Weitere Arbeiten oder weitergehende Zusagen wurden nicht 

vereinbart. ... Im erdbedeckten Bereich ist bei kontinuierlicher starker vertikaler Wasserbelastung aus 

bauphysikalischen Gründen als flankierende Maßnahme eine druckwasserbeständige Vertikalabdich-

tung anzuraten. ...“  

 

Es drückte jedoch auch nach Abschluss der Arbeiten wiederholt Feuchtigkeit in den Keller ein. Der 

Auftragnehmer reklamierte beim Werkunternehmer. 

 

Der Unternehmer ist zum Schadensersatz verpflichtet, entschieden die Richter des OLG. Der 

vertraglich geschuldete Erfolg bestimmt sich nicht allein nach der zu seiner Erreichung verein-

barten Leistung oder Ausführungsart, sondern auch danach, welche Funktion das Werk nach 

dem Willen der Parteien erfüllen soll. Ist eine bestimmte Funktionstauglichkeit des Werkes verein-

bart und ist dieser Erfolg mit der vertraglich vereinbarten Leistung oder Ausführungsart oder den aner-

kannten Regeln der Technik nicht zu erreichen, schuldet der Unternehmer die vereinbarte Funktions-

tauglichkeit. Zwar schuldete der Unternehmer nur eine bestimmte Ausführungsart, nämlich die in den 

Vertragsunterlagen näher beschriebene, oben in den tatsächlichen Feststellungen wiedergegebene Ab-

dichtung des Kellers mittels Injektionsverfahren, aber zugleich eine dauerhafte Trockenlegung des Kel-

lers als Leistungserfolg.  

 

 

17.  Rücksendekosten im Online-Versandhandel 
 

Nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch dürfen dem Verbraucher die regelmäßigen Rücksendekosten ver-

traglich auferlegt werden, wenn der Wert der zurückzuschickenden Sache einen Betrag von 40 € nicht 

übersteigt oder wenn bei einem höheren Preis der Sache der Verbraucher die Gegenleistung oder eine 

Teilzahlung zum Zeitpunkt des Widerrufs noch nicht erbracht hat, es sei denn, die gelieferte Ware ent-

spricht nicht der bestellten. 

 

Diese Kostenübertragung bedarf jedoch einer vertraglichen Vereinbarung zwischen den Parteien. I. d. 

R. genügt dafür eine entsprechende Klausel zur Kostenübertragung in den allgemeinen Geschäftsbedin-

gungen des Verwenders oder im Rahmen von solchen allgemeinen Informationen über die Vertragsbe-

dingungen. 

 



Beim Online-Versandhandel genügt das nicht. Hier muss die Klausel für sich stehen und kann 

nicht in der dortigen Belehrung über die Widerrufsfolgen gesehen werden. Mit der Belehrung 

erfüllt der Verkäufer seine Informationspflichten. Sie besitzt daher einen einseitigen Charakter und 

beansprucht gerade nicht, Vertragsbestandteil zu sein. Dem entspricht, dass der Verbraucher in solchen 

Widerrufsbelehrungen, mit denen er die Aufklärung über gesetzlich vorgegebene Rechte und Folgen 

verbindet, auch kein einseitiges Vertragsangebot zu seinem Nachteil erwartet. 

 

 

18.  Anspruch eines Arbeitnehmers nicht für Nachtschichten eingeteilt zu werden  
 

Kann eine Krankenschwester aus gesundheitlichen Gründen keine Nachtschichten im Krankenhaus 

mehr leisten, ist sie deshalb nicht arbeitsunfähig krank. Sie hat Anspruch auf Beschäftigung, ohne für 

Nachtschichten eingeteilt zu werden. Das hat das Bundesarbeitsgericht mit Urteil vom 9.4.2014 ent-

schieden. 
 

In dem entschiedenen Fall war eine Krankenschwester im Schichtdienst tätig und arbeitsvertraglich im 

Rahmen begründeter betrieblicher Notwendigkeiten zur Leistung von Sonntags-, Feiertags-, Nacht-, 

Wechselschicht- und Schichtarbeit verpflichtet. Nach einer Betriebsvereinbarung ist eine gleichmäßige 

Planung u. a. in Bezug auf die Schichtfolgen der Beschäftigten anzustreben. Das Pflegepersonal arbeitet 

im Schichtdienst mit Nachtschichten von 21.45 Uhr bis 6.15 Uhr. Die Krankenschwester war aus ge-

sundheitlichen Gründen nicht mehr in der Lage, Nachtdienste zu leisten, weil sie medikamentös behan-

delt wurde. 
 

In ihrer Urteilsbegründung führten die Richter aus, dass die Krankenschwester weder arbeitsunfähig 

krank noch ihr die Arbeitsleistung unmöglich geworden ist. Sie kann alle vertraglich geschuldeten Tä-

tigkeiten einer Krankenschwester ausführen. Der Arbeitgeber muss bei der Schichteinteilung auf das 

gesundheitliche Defizit Rücksicht nehmen.  

Anmerkung: Das Urteil hat für alle Schichtarbeiter eine wegweisende Wirkung und ist nicht allein auf 

die Krankenpflege beschränkt. Die Arbeitgeber werden sich auf eine bessere „Fürsorgepflicht“ für ihre 

Arbeitnehmer einstellen müssen. 
 

 

19.  Rückzahlungsklauseln für Weiterbildungskosten 
 

In einem Fall aus der Praxis unterzeichneten die Vertragsparteien eine „Nebenabrede zum Arbeitsver-

trag“. Diese enthielt u. a. folgende Regelungen: „Im Rahmen der nachfolgend genannten Weiterbildung 

‚Fachpflege Psychiatrie’ wird die E GmbH den Mitarbeiter für den Besuch des Lehrgangs freistellen 

und die Lehrgangsgebühren übernehmen.  
 

Der Angestellte verpflichtet sich, die der E entstandenen Aufwendungen für die Weiterbildung, ein-

schließlich der Lohnfortzahlungskosten – wie nachfolgend beschrieben – zu ersetzen, wenn das Ar-

beitsverhältnis auf Wunsch des Angestellten oder aus einem von ihm zu vertretenden Grunde endet. 

Ausgenommen ist die Kündigung bzw. der Auflösungsvertrag aufgrund einer Schwangerschaft oder 

Niederkunft in den letzten drei Monaten. Endet das Arbeitsverhältnis wie oben beschrieben, dann sind 

im ersten Jahr nach Abschluss des Lehrgangs die gesamten Aufwendungen,  im zweiten Jahr nach Ab-

schluss des Lehrgangs zwei Drittel der Aufwendungen, im dritten Jahr nach Abschluss des Lehrgangs 

ein Drittel der Aufwendungen zurückzuzahlen.“  
 

Das Bundesarbeitsgericht sah in der „Nebenabrede“ einen Verstoß gegen das Transparenzgebot. Dieser 

liegt insbesondere in den Fällen vor, in denen die Klausel dem Arbeitgeber als Verwender vermeidbare 

Spielräume hinsichtlich der erstattungspflichtigen Kosten gewährt. Ohne dass zumindest Art und Be-

rechnungsgrundlagen der ggf. zu erstattenden Kosten angegeben sind, kann der Arbeitnehmer sein 

Rückzahlungsrisiko nicht ausreichend abschätzen. Erforderlich sind die genaue und abschließende Be-

zeichnung der einzelnen Positionen, aus denen sich die Gesamtforderung zusammensetzen soll, und die 

Angabe, nach welchen Parametern die einzelnen Positionen berechnet werden.  



 

 

20.  Kündigung nach ehrenrührigen Behauptungen über Vorgesetzte und Kollegen 
 

Stellt ein Arbeitnehmer ehrenrührige Behauptungen über Vorgesetzte und Kollegen auf, kann dies zu 

einer ordentlichen Kündigung des Arbeitsverhältnisses führen. Dies haben die Richter des Landesar-

beitsgerichts Berlin-Brandenburg (LAG) am 4.2.2014 entschieden. 

 

Im entschiedenen Fall erhob eine Sekretärin gegen ihre Kollegen schwere Vorwürfe. So sei es u. a. zu 

Alkoholexzessen und sexuellen Handlungen während des Dienstes gekommen. Der Arbeitgeber kün-

digte daraufhin das Arbeitsverhältnis ordentlich unter Einhaltung einer Kündigungsfrist. 

 

Die Richter des LAG haben die ordentliche Kündigung nach der Vernehmung von Zeugen für berech-

tigt gehalten. Sie sahen als erwiesen an, dass die Sekretärin ihre Kollegen zu Unrecht beschuldigt und 

hierdurch ihre arbeitsvertraglichen Pflichten schwerwiegend verletzt habe. Die Tatsache, dass Arbeits-

abläufe teilweise zu beanstanden gewesen seien, rechtfertige die ehrenrührigen Behauptungen nicht. 
 

 

21. Enttäuschtes Vermächtnis 
 

Auch wenn Ehegatten in einem gemeinschaftlichen Testament bestimmen, dass ein Vermögensgegen-

stand nach dem Tode des Letztversterbenden einem bestimmten Empfänger zustehen soll, kann der 

überlebende Ehegatte über diesen Gegenstand zu Lebzeiten verfügen und ihn an einen Dritten ver-

schenken. Der testamentarisch Bedachte kann den Gegenstand nach dem Tode des letztversterbenden 

Ehegatten vom beschenkten Dritten nur unter besonderen Voraussetzungen herausverlangen. Das haben 

die Richter des Oberlandesgerichts Hamm in ihrem Urteil vom 9.1.2014 entschieden. 

 

Bei diesem Urteil ging es um folgenden Sachverhalt: Die in den Jahren 1920 und 1929 geborenen Ehe-

leute waren Eigentümer eines Doppelhausgrundstücks und Eltern zweier im Jahre 1951 und 1953 gebo-

rener Töchter. Im Jahre 1990 übertrugen sie der älteren Tochter eine Haushälfte und legten in einem 

gemeinschaftlichen Testament fest, dass die andere, noch von ihnen bewohnte Haushälfte nach dem 

Tode des Letztversterbenden ihrer jüngeren Tochter zustehen sollte. Der Ehemann verstarb im Jahre 

1990 und wurde von der überlebenden Ehefrau allein beerbt. Diese wiederum übertrug im Jahre 1993 – 

nach einem Zerwürfnis mit ihrer jüngeren Tochter – die von ihr weiterhin bewohnte Haushälfte ohne 

Gegenleistung ihrem Enkel, einem im Jahre 1969 geborenen Sohn ihrer älteren Tochter. Sie begründete 

die Übertragung mit tätlichen Angriffen der Tochter auf sie und erklärte, dass sie ihr auch das Pflicht-

teilsrecht entziehe.  
 

 

 
  

 Basiszinssatz 
 nach § 247 Abs. 1 BGB maßgeblich für die  
 Berechnung von Verzugszinsen 

 seit 1.1.2014 = -0,63 % 
 1.7. – 31.12.2013 = - 0,38 % 
 1.1. – 30.6.2013 = -0,13 % 

 

Ältere Basiszinssätze finden Sie im Internet unter: 
lhttp://www.bundesbank.de/Basiszinssatz 

  

 Verzugszinssatz ab 1.1.2002: 
 (§ 288 BGB) 

 Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern: Basiszinssatz + 5-%-Punkte 
 Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern: Basiszinssatz + 8-%-Punkte 

 

 Verbraucherpreisindex 
 (2005 = 100) 

2014: April 106,5; März = 106,7; Februar = 106,4; Januar = 105,9 

2013: Dezember = 106,5; November = 106,1; Oktober = 105,9; 
September = 106,1; August = 106,1; Juli = 106,1; Juni = 105,6; Mai = 105,5 

 
Ältere Verbraucherpreisindizes finden Sie im Internet unter: 

http://www.destatis.de - Konjunkturindikatoren - Verbraucherpreisindex 
  

Alle Beiträge sind nach bestem Wissen zusammengestellt. Eine Haftung für deren Inhalt kann jedoch nicht übernommen werden. 
Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

http://www.bundesbank.de/Redaktion/DE/Standardartikel/Bundesbank/Zinssaetze/basiszinssatz.html
https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/Indikatoren/Konjunkturindikatoren/Preise/pre110.html

